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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 44 MITTWOCH, DEN 31. OKTOBER 2001

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Bergstedt 22 für den Geltungs-
bereich östlich Rodenbeker Straße und nördlich Bergstedter
Kirchenstraße (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 524) wird fest-
gestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Rodenbeker Straße – Rodenbeker Straße (Wohnweg) – Ost-
grenzen der Flurstücke 2621, 2041 und 1049 der Gemarkung
Bergstedt – Bergstedter Kirchenstraße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können auch
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-

stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie
gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 und 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschädi-
gungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften und
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Verordnung
über den Bebauungsplan Bergstedt 22

Vom 19. Oktober 2001

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I
S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am 13. September 2001
(BGBl. I S. 2376, 2398), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), § 81 Absatz 1
Nummer 6 der Hamburgischen Bauordnung vom 1. Juli 1986
(HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 221), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August 2001
(HmbGVBl. S. 281) sowie des § 1 Absatz 2, § 2 Satz 1 Num-
mer 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der Weiterübertragungsverord-
nung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S.134) wird ver-
ordnet: 
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b) Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:
1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-

buchs als „Erhaltungsbereiche“ bezeichneten Gebieten
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach der Baufreistellungsverord-
nung vom 5. Januar 1988 (HmbGVBl. S. 1), zuletzt geändert
am 21. Januar 1997 (HmbGVBl. S. 10, 11), in der jeweils
geltenden Fassung eine Genehmigung nicht erforderlich
ist. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder
zur Nutzungsänderung darf nur versagt werden, wenn die
bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen

baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das
Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, ins-
besondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage be-
einträchtigt wird.

2. In den allgemeinen Wohngebieten werden die nach § 4
Absatz 3 Nummer 5 der Baunutzungsverordnung in der
Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geän-
dert am 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), ausnahmsweise
zulässigen Tankstellen ausgeschlossen.

3. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone,
Loggien und Erker kann bis zu 1,5 m zugelassen werden.

4. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Geh- und
Fahrwege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchlässi-
gem Aufbau herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 19. Oktober 2001.

Das Bezirksamt Wandsbek
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